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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Betätigungsvorrich-
tung für einen Unterputzspülkasten mit einem eine Öff-
nung definierenden Einbaurahmen, der einer Revisions-
öffnung des Unterputzspülkastens zugeordnet ist, einer
Betätigungsplatte, die mindestens ein Bedienelement
zur Auslösung einer Wasserspülung aufweist, und einem
im Innenraum des Unterputzspülkastens anzuordnen-
den Behälter zur Aufnahme eines Duftstoffes und/oder
Reinigungsmittels, wobei die Betätigungsplatte an dem
Einbaurahmen bewegbar gelagert ist, um einen Zugang
zu dem Behälter zu ermöglichen und diesen mit dem
oder neuem Duftstoff und/oder Reinigungsmittel zu be-
füllen.
[0002] Unterputzspülkästen sind in verschiedensten
Ausführungen bekannt. Herkömmliche Unterputzspül-
kästen weisen einen Kastenkörper auf, in dessen Vor-
derwand oder Oberseite eine Revisionsöffnung ausge-
bildet ist. Funktionsteile, wie Ablaufventil und Füllventil,
werden über die Revisionsöffnung im Kastenkörper mon-
tiert. Zu Wartungs- und Reparaturzwecken ermöglicht
die Revisionsöffnung einen Zugang zu den im Kasten-
körper montierten Funktionsteilen.
[0003] Die Revisionsöffnung wird in der Regel mit einer
Betätigungsplatte kombiniert. Eine Betätigungsplatte
kann hierbei mindestens ein Bedienelement zum Auslö-
sen eines Spülvorgangs aufweisen. Beispielsweise kann
eine manuell betätigbare Taste, wie eine Druck- oder
Wipptaste, vorgesehen sein. Alternativ oder zusätzlich
zu einer Taste kann die Betätigungsvorrichtung auch
sensorgesteuert und/oder zeitgesteuert sein. Beispiels-
weise kann die Betätigungsplatte mit einem Näherungs-
sensor (Näherungsschalter) oder einem kapazitiven Be-
rührungssensor versehen sein.
[0004] Sanitärobjekte wie WC-Schüsseln oder Urinale
können verschiedene Arten der Zuführung von Reini-
gungsmitteln und/oder Duftstoffen aufweisen. Beispiels-
weise ist es bekannt, dass ein korbförmiges Behältnis
mit einem in der Regel als fester Körper ausgebildeten
Reinigungsmittel mit Duftstoff in eine WC-Schüssel in
den Bereich gehängt wird, in welchem das frische Spül-
wasser in die Schüssel fließt. Mit jeder Spülung wird eine
relativ kleine Menge des Duftstoffs enthaltenden Reini-
gungsmittels mit dem Spülwasser vermischt, um so
gleichzeitig mit dem Spülvorgang eine gewünschte Rei-
nigungswirkung und Duftentfaltung zu bewirken.
[0005] Da ein solcher, sogenannter WC-Stein einer-
seits relativ aufwendig zu montieren ist, andererseits mo-
derne WC-Keramikschüsseln aber auch mitunter keinen
Spülrand oder keinen geeigneten Spülrand zur Anbrin-
gung eines WC-Steins aufweisen, wird zunehmend eine
andere Zuführung von Reinigungsmitteln verwendet. Ei-
ne Vorrichtung zum Zuführen von Reinigungsmitteln
und/oder Duftstoffen, die in Form von Reinigungs-Tabs
erhältlich sind, kann durch einen korbförmigen Behälter
realisiert werden, der im Spülkasten anzuordnen ist. Da-
bei enthält der korbförmige Behälter ein Reinigungsmit-

tel, wobei im gefüllten Zustand des Spülkastens zumin-
dest ein Teil des Behälters unterhalb des Wasserspie-
gels angeordnet ist, um eine Abgabe des Reinigungs-
mittels an das Spülwasser zu ermöglichen. Die Abgabe
des Reinigungsmittels und des Duftstoffs erfolgt wäh-
rend oder direkt nach einem Bezug von Spülwasser an
das im Spülkasten befindliche Spülwasser. Wenn das
gesamte Reinigungsmittel aus dem Behälter verbraucht
ist beziehungsweise der Reinigungs-Tab vollständig auf-
gelöst ist, ist eine vorportionierte Reinigungsmittelmenge
beziehungsweise ein neuer Reinigungs-Tab in den Be-
hälter nachzufüllen.
[0006] Dazu ist die Abdeckung der Revisionsöffnung
des Sanitärspülkastens bzw. die Betätigungsplatte ab-
zunehmen und in den korbförmigen Behälter eine neue
Reinigungsmittelportion oder ein neuer Reinigungs-Tab
einzufüllen. Dies ist jedoch kaum komfortabel auszufüh-
ren. Relativ einfach lässt sich eine neue Reinigungsmit-
telportion oder ein neuer Reinigungs-Tab noch bei frei
zugänglichen Vorwand-Spülkästen, die an ihrer Obersei-
te eine abnehmbare deckelartige Abdeckung aufweisen,
nachfüllen. Bei Neuinstallationen und Renovierungen äl-
terer Sanitäranlagen werden jedoch heutzutage fast aus-
schließlich Sanitärspülkästen im Wandeinbau, das heißt
in Unterputzbauweise, realisiert. Der Innenraum von Un-
terputzspülkästen ist für den Nutzer in der Regel nicht
mehr in einfacher Weise zugänglich.
[0007] Aus der DE 10 2013 221 616 A1 ist eine Betä-
tigungseinheit zum Auslösen eines Spülvorgangs in ei-
nem Unterputzspülkasten mit einer vor einer Wandöff-
nung platzierbaren Betätigungsplatte bekannt. Die Betä-
tigungseinheit umfasst einen Fangkorb zur Aufnahme ei-
nes Wasserbehandlungsmittels sowie einen zwischen
dem Spülkasten und der Betätigungsplatte angeordne-
ten Zwischenrahmen, wobei zwischen dem Zwischen-
rahmen und der Betätigungsplatte bewegliche Stangen
vorgesehen sind, über welche die Betätigungsplatte aus
einer die Wandöffnung verschließenden Einbaulage in
eine die Wandöffnung freigebende Öffnungsstellung
zum Bestücken des Fangkorbs überführbar ist. Eine der
Stangen ist dabei als Schub-/drehstange ausgebildet,
während die andere Stange als Fixierstift ausgeführt ist.
Zum Öffnen muss die Betätigungsplatte nach vorne von
dem Zwischenrahmen abgezogen und anschließend um
die Achse der Schub-/Drehstange, welche im Wesentli-
chen senkrecht zur Öffnungsebene verläuft, nach unten
geschwenkt werden.
[0008] Aus der EP 2 226 437 A2 ist eine Betätigungs-
vorrichtung für einen Unterputzspülkasten mit einem Be-
festigungsrahmen bekannt, die eine nach vorne auf-
klappbare Betätigungsplatte aufweist. Die Betätigungs-
platte ist hierzu über einen Halterahmen mit dem Befes-
tigungsrahmen verbunden, wobei der Halterahmen
schwenkbar mit dem Befestigungsrahmen verbunden
ist. Durch Aufklappen der an dem Halterahmen befestig-
ten Betätigungsplatte wird die Revisionsöffnung des
Spülkastens freigegeben, wodurch ein Reinigungsmittel
in Form eines WC-Tabs durch einen Einwurfschacht in
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den Spülkasten eingeworfen werden kann. Die Befüllung
des Spülkastens mit Reinigungsmittel ist somit auch für
einen in Unterputzbauweise realisierten Spülkasten
möglich. Der Zugang zu der Revisionsöffnung ist mit die-
ser Betätigungsvorrichtung allerdings nur durch eine
Schwenkbewegung der Betätigungsplatte möglich. Da-
her funktionieren flächenbündig in die Wand eingebaute
Betätigungsplatten, wie sie von vielen Kunden ge-
wünscht werden, nicht mit dieser bekannten Lösung.
[0009] Davon ausgehend liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, eine Betätigungsvorrichtung für einen
Unterputzspülkasten zur Verfügung zu stellen, welche
einen einfachen Zugang zu der Revisionsöffnung und
damit eine komfortable Befüllung eines in dem Spülkas-
ten angeordneten Behälters mit Duftstoff und/oder Rei-
nigungsmittel ermöglicht. Ferner soll die entwickelte Lö-
sung insbesondere für bündig mit der Wand abschlie-
ßende Betätigungsplatten geeignet sein. Außerdem soll
die Betätigungsvorrichtung kostengünstig herstellbar
und einfach montierbar sein.
[0010] Diese Aufgabe wird durch eine Betätigungsvor-
richtung mit den in Anspruch 1 angegebenen Merkmalen
gelöst. Bevorzugte und vorteilhafte Ausgestaltungen der
erfindungsgemäßen Betätigungsvorrichtung sind in den
Unteransprüchen angegeben.
[0011] Das oben dargelegte technische Problem wird
erfindungsgemäß durch Anspruch 1 und somit dadurch
gelöst, dass die Betätigungsplatte an ihrer Rückseite
mindestens zwei voneinander beabstandete Stege auf-
weist, mittels derer die Betätigungsplatte derart an dem
Einbaurahmen gelagert ist, dass die Betätigungsplatte
zunächst durch eine translatorische Bewegung und an-
schließendes Schwenken (Drehen) von einer die Revi-
sionsöffnung verschließenden Stellung in eine die Revi-
sionsöffnung freigebende Stellung überführbar ist, wobei
die Schwenkachse der Betätigungsplatte im Wesentli-
chen parallel zu einer von dem Einbaurahmen definierten
Öffnungsebene verläuft.
[0012] Durch die zunächst translatorische Bewegung
der Betätigungsplatte der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung wird erreicht, dass diese auch bei Einbauszenarien
eingesetzt werden kann, bei welchen die Betätigungs-
platte flächenbündig mit der die Betätigungsplatte um-
gebenden Wand beziehungsweise dem die Betätigungs-
platte umgebenden Wandbelag, z.B. Fliesenspiegel, ab-
schließt.
[0013] Die Betätigungsplatte wird zunächst translato-
risch von dem Einbaurahmen weg, also translatorisch
raumeinwärts bewegt und anschließend geschwenkt.
Die Schwenkachse verläuft dabei im Wesentlichen par-
allel zu der von dem Einbaurahmen definierten Öffnungs-
ebene. Hierdurch ergibt sich eine möglichst große Öff-
nung zwischen Betätigungsplatte und Einbaurahmen so-
wie Revisionsöffnung, wodurch eine komfortable Befül-
lung des in dem Spülkasten angeordneten Behälters mit
Duftstoff und/oder Reinigungsmittel sichergestellt wird.
[0014] Indem die Stege an der Rückseite der Betäti-
gungsplatte angeordnet sind, wird eine einfache Monta-

ge der Betätigungsvorrichtung ermöglicht, da dieselbe
somit eine sehr geringe Anzahl an zu montierenden Bau-
teilen aufweist bzw. aus relativ wenigen Bauteilen auf-
gebaut ist. Durch die geringe Anzahl an Bauteilen wird
außerdem die Fertigungszeit der Betätigungsvorrichtung
reduziert und deren Wartung vereinfacht. Die an der
Rückseite der Betätigungsplatte angeordneten Stege
können auch als Arme bezeichnet werden. Die Stege
(Arme) sind vorzugsweise länglich ausgebildet. Des Wei-
teren sind die Stege vorzugsweise biegeelastisch aus-
geführt, so dass ihre Enden elastisch aufeinander zu be-
wegt werden können, um die Stege und damit die Betä-
tigungsplatte von dem Einbaurahmen lösen zu können.
[0015] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der erfindungs-
gemäßen Betätigungsvorrichtung ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass der jeweilige Steg an seinem Ende mit
einem Vorsprung versehen ist, wobei der Vorsprung in
eine an dem Einbaurahmen vorgesehene Führung ein-
greift. Durch die Lagerung des an der Betätigungsplatte
angeordneten Stegs in einer an dem Einbaurahmen vor-
gesehenen Führung kann auf relativ kostengünstige
Weise eine Lagerung erzielt werden, die sowohl eine
translatorische Bewegung der Betätigungsplatte, als
auch eine Schwenkbewegung der Betätigungsplatte er-
möglicht.
[0016] Dabei ist die Führung vorzugsweise derart aus-
gestaltet, dass die Betätigungsplatte erst nach maxima-
ler translatorischer Zugbewegung (Verschiebung), also
wenn der Vorsprung des Steges bis zum Anschlag der
Führung von dem Einbaurahmen weg bewegt wurde,
schwenkbar (drehbar) ist. Dazu weist der Anschlagsbe-
reich der Führung vorzugsweise eine größere Weite auf,
als der restliche Teil der Führung.
[0017] Die jeweilige Führung ist dabei vorzugsweise
im Wesentlichen U-förmig oder im Wesentlichen schlau-
fenförmig ausgebildet. Ist die Führung im Wesentlichen
U-förmig ausgebildet, so ist ihr die beiden Schenkel ver-
bindender Bogen der Vorderseite des Einbaurahmens
zugewandt während die Öffnung der U-förmigen Füh-
rung dem Innenraum des Unterputzspülkastens zuge-
wandt ist. Der in die Führung eingreifende Vorsprung des
Steges ist vorzugsweise in Form eines zylindrischen
Zapfens ausgebildet. Die Länge des Steges kann ein
Vielfaches, beispielsweise mehr als das dreifache des
Außendurchmessers des Zapfens betragen.
[0018] Nach einer anderen bevorzugten Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Betätigungsvorrichtung
weist der jeweilige Steg eine Führung auf, in die ein an
dem Einbaurahmen vorgesehener Stift (Zapfen) ein-
greift. Indem der Steg eine Führung aufweist, in die ein
an dem Einbaurahmen angeordneter Stift eingreift, kann
ebenfalls auf relativ kostengünstige Weise eine Lage-
rung erzielt werden, die sowohl eine translatorische Be-
wegung der Betätigungsplatte, als auch eine Schwenk-
bewegung der Betätigungsplatte ermöglicht.
[0019] Dabei ist die Führung vorzugsweise derart aus-
gestaltet, dass die Betätigungsplatte erst nach maxima-
ler translatorischer Zugbewegung (Verschiebung), also
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wenn der Stift den Anschlag der Führung erreicht hat,
schwenkbar (drehbar) ist. Dazu weist der Anschlagsbe-
reich der Führung vorzugsweise eine größere Weite auf,
als der restliche Teil der Führung.
[0020] Die Führung ist bei dieser alternativen Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Betätigungsvorrich-
tung beispielsweise in Form eines Langlochs oder einer
Längsnut in dem an der Rückseite der Betätigungsplatte
angeordneten Steg ausgebildet. Der in die Führung ein-
greifende Stift oder Vorsprung des Einbaurahmens ist
vorzugsweise in Form eines zylindrischen Zapfens aus-
gebildet. Die Länge des Langlochs bzw. der Längsnut
kann ein Vielfaches, beispielsweise mehr als das 3-fache
oder 4-fache des Außendurchmessers des Zapfens (Stif-
tes) betragen.
[0021] Nach einer weiteren Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Betätigungsvorrichtung verläuft die
Schwenkachse der Betätigungsplatte horizontal. Durch
eine horizontale Schwenkbewegung ergibt sich dann, je
nach Schwenkrichtung der Betätigungsplatte, oberhalb
oder unterhalb der Betätigungsplatte eine Öffnung, über
die Reinigungsmittel und/oder Duftstoff in den im Spül-
kasten angeordneten Behälter eingefüllt werden kann.
Vorzugsweise ist die Schwenkachse der Betätigungs-
platte so angeordnet, dass die Öffnung, die sich beim
Schwenken der Betätigungsplatte nach unten ergibt,
deutlich größer ist als die Öffnung, die sich beim Schwen-
ken der Betätigungsplatte nach oben ergibt. Denn für den
Nutzer ist es weitaus komfortabler Reinigungsmittel
und/oder Duftstoff durch die oberseitige Öffnung in den
im Spülkasten angeordneten Behälter nachzufüllen. Au-
ßerdem werden durch diese Ausgestaltung auch etwaige
Wartungsaufgaben an im Spülkasten angeordneten Füll-
ventil- oder Spülventilkomponenten erleichtert.
[0022] Eine weitere Ausgestaltung der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung sieht vor, dass die Lagerung der Be-
tätigungsplatte in dem Einbaurahmen in Höhe der unte-
ren Hälfte, bevorzugt in Höhe des unteren Drittels, der
durch den Einbaurahmen definierten Öffnung angeord-
net ist. Durch diese Anordnung der Lagerung ist die ober-
seitige Öffnung, die sich bei einer Schwenkbewegung
der Betätigungsplatte nach unten ergibt, größer, als die
unterseitige Öffnung, die sich bei einer Schwenkbewe-
gung der Betätigungsplatte nach oben ergibt. Der Nutzer
kann somit Duftstoff und/oder Reinigungsmittel komfor-
tabel über die oberseitige Öffnung in den im Spülkasten
angeordneten Behälter füllen. Ebenso können etwaig er-
forderliche Wartungsarbeiten an im Spülkasten angeord-
neten Füllventil- oder Spülventilkomponenten komforta-
bel über die oberseitige Öffnung erledigt werden.
[0023] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Stege stoff-
schlüssig oder verrastbar mit der Betätigungsplatte ver-
bunden sind. Durch diese Ausgestaltung wird die Bau-
teilkomplexität der erfindungsgemäßen Vorrichtung re-
duziert, wodurch die Montage erleichtert wird. Die stoff-
schlüssige Verbindung von Steg und Betätigungsplatte
wird dabei vorzugsweise durch Klebstoff hergestellt. Die

Verrastung von Betätigungsplatte und Steg wird dage-
gen vorzugsweise durch einen Formschluss realisiert.
[0024] Bei einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung sind die Betätigungsplatte und/oder der
Einbaurahmen mit mindestens einem Magnetverschlus-
selement versehen. Hierdurch lässt sich die Betätigungs-
platte in einer die Revisionsöffnung verdeckenden Stel-
lung an dem Einbaurahmen fixieren. Diese Stellung ist
von besonderer Relevanz, da die Betätigungsplatte vor
allem im geschlossenen Zustand einen qualitativ hoch-
wertigen Eindruck vermitteln soll, wohingegen das Nach-
füllen von Reinigungsmittel und/oder Duftstoff in den da-
für vorgesehenen, im Spülkasten angeordneten Behälter
nur gelegentlich erforderlich ist.
[0025] Demnach ist ein wertiger Eindruck der Betäti-
gungsplatte im geschlossenen Zustand der Revisions-
öffnung von hoher Relevanz. Dabei kann mindestens ein
Magnet an der Betätigungsplatte oder dem Einbaurah-
men angebracht sein, falls das korrespondierende Ge-
genstück (Einbaurahmen oder Betätigungsplatte) mag-
netisch ist. Bevorzugt weisen jedoch beide Bauteile (Be-
tätigungsplatte und Einbaurahmen) jeweils mindestens
einen Magneten auf, wobei diese Magnete unterschied-
lich gepolt sind. Dadurch wird eine ausreichende Fixie-
rung sichergestellt, wodurch die Betätigungsplatte gegen
Instabilität bei Benutzung der an der Betätigungsplatte
angeordneten Bedienelemente gesichert ist.
[0026] Die voranstehend genannte Ausgestaltung, bei
der die Betätigungsplatte und/oder der Einbaurahmen
mit mindestens einem Magnetverschlusselement verse-
hen sind, hat insbesondere den Vorteil, dass auf die Ver-
wendung von Fixierungsschrauben und diesen zugeord-
neten Befestigungslöchern, die an der Sichtseite der Be-
tätigungsplatte sichtbar wären, verzichtet werden kann.
[0027] Vorzugsweise sind die Betätigungsplatte
und/oder der Einbaurahmen mit mindestens zwei hori-
zontal voneinander beabstandeten Magnetverschlusse-
lementen versehen. Hierdurch wird eine besonders hohe
Verschlussstabilität in dem die Revisionsöffnung abde-
ckenden Zustand der Betätigungsplatte erreicht. Die
mindestens zwei horizontal voneinander beabstandeten
Magnetverschlusselemente können dabei auf gleicher
Höhe oder zueinander vertikal versetzt angeordnet sein.
Eine vorteilhafte Ausgestaltung der erfindungsgemäßen
Betätigungsvorrichtung sieht vor, dass die mindestens
zwei horizontal voneinander beabstandeten Magnetver-
schlusselemente an einer horizontalen Achse, beispiels-
weise an der horizontalen Mittelachse des Einbaurah-
mens diagonal gespiegelt angeordnet sind. Hierdurch
kann die Größe der für Wartungsarbeiten verbleibenden
Öffnungsfläche des Einbaurahmens trotz der vorgege-
benen, beengten Platzverhältnisse weitgehend beibe-
halten werden.
[0028] Nach einer weiteren Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Betätigungsvorrichtung ist die Betäti-
gungsplatte lösbar an dem Einbaurahmen gelagert. Be-
vorzugt sind die Stege der Betätigungsplatte lösbar in
dem Einbaurahmen gelagert. Hierdurch kann die Betä-
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tigungsplatte komplett von dem Einbaurahmen gelöst
werden, wodurch die ganze Öffnung des Einbaurahmens
bzw. die ganze Revisionsöffnung freigegeben wird. Dies
erleichtert Wartungsarbeiten an der erfindungsgemäßen
Betätigungsvorrichtung sowie in dem zugeordneten Un-
terputzspülkasten optimal.
[0029] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
mehrere Ausführungsbeispiele darstellenden Zeichnung
näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Schnittansicht eines ersten Ausführungs-
beispiels der erfindungsgemäßen Betätigungs-
vorrichtung im geschlossenen Zustand, wobei
der im Spülkasten angeordnete, der Aufnahme
von Reinigungsmittel und/oder Duftstoff die-
nende Behälter leer ist,

Fig. 2 eine Schnittansicht des ersten Ausführungsbei-
spiels in einem Zustand, in welchem die Betä-
tigungsplatte translatorisch von dem Einbau-
rahmen wegbewegt aber noch nicht ge-
schwenkt ist,

Fig. 3 eine Schnittansicht des ersten Ausführungsbei-
spiels der Betätigungsvorrichtung im geöffne-
ten Zustand, wobei die Betätigungsplatte ge-
genüber dem Zustand in Fig. 2 nach unten ge-
schwenkt ist,

Fig. 4 eine Schnittansicht des ersten Ausführungsbei-
spiels der Betätigungsvorrichtung im geschlos-
senen Zustand, wobei in den im Spülkasten an-
geordneten Behälter Reinigungsmittel
und/oder Duftstoff eingebracht ist; und

Fig. 5 eine Schnittansicht eines zweiten Ausfüh-
rungsbeispiels der erfindungsgemäßen Betäti-
gungsvorrichtung im geschlossenen Zustand.

[0030] In Fig. 1 ist ein erstes Ausführungsbeispiel der
erfindungsgemäßen Betätigungsvorrichtung in einer
Schnittansicht dargestellt. Hinter einer Vorwand ist ein
Unterputzspülkasten 2 montiert, der eine Revisionsöff-
nung 6 aufweist, die mit einer Öffnung der Vorwandfluch-
tet. Im Bereich der Revisionsöffnung 6 ist ein Einbaurah-
men 4 montiert, an welchem ein Behälter 10 zur Aufnah-
me von Duftstoff und/oder Reinigungsmittel 12 ange-
bracht ist. Der Einbaurahmen 4 definiert eine Öffnung 5.
Der Behälter 10 weist eine im Bereich des Einbaurah-
mens 4 angeordnete Öffnung 11 auf, über die Duftstoff
und/oder Reinigungsmittel 12 in den Behälter 10 einge-
füllt werden kann. Der Behälter 10 erstreckt sich so tief
in den Unterputzspülkasten 2, dass ein mit einer Vielzahl
von relativ kleinen Durchgangslöchern 13 versehener
Abschnitt des Behälters 10 bei mit Spülwasser gefülltem
Unterputzspülkasten 2 in das Spülwasser getaucht ist.
[0031] An dem Einbaurahmen 4 ist über mindestens
ein Magnetverschlusselement 24 und zwei voneinander

beabstandete Führungen 18 eine Betätigungsplatte 8
gelagert. Die Betätigungsplatte 8 weist mindestens ein
Bedienelement (nicht gezeigt) zur Auslösung eines Spül-
vorgangs aus. Das mindestens eine Bedienelement
kann beispielsweise als Drucktaste ausgeführt sein. Die
Führungen 18 sind jeweils auf beiden Seiten des Ein-
baurahmens 4 angeordnet und befinden sich im Wesent-
lichen auf gleicher Höhe, weshalb in der Zeichnung nur
eine Führung 18 zu sehen ist. Die Betätigungsplatte 8
befindet sich in einer die Revisionsöffnung 6 vollständig
abdeckenden Stellung. An der Vorderseite der Betäti-
gungsplatte 8 ist ein Griff angeordnet, der beispielsweise
in Form eines lösbaren Saugnapfs 28ausgebildet ist. Die
Rückseite der Betätigungsplatte 8 mit einem Magneten
versehen, der zu dem an dem Einbaurahmen 4 ange-
ordneten Magneten gegensätzlich gepolt ist. Alternativ
kann anstelle eines dieser beiden Magneten auch ein
magnetisches Metallstück an der Rückseite der Betäti-
gungsplatte 8 oder an dem Einbaurahmen 4 angebracht
sein. Des Weiteren weist die Betätigungsplatte 8 an ihrer
Rückseite zwei horizontal voneinander beabstandete
Stege 14 auf, an deren Enden jeweils ein Vorsprung 16
angeordnet ist. Die Vorsprünge 16 sind in den Führungen
18 des Einbaurahmens 4 gelagert.
[0032] Wenn nun Duftstoff und/oder Reinigungsmittel
12 in den Behälter 10 eingefüllt oder nachgefüllt werden
soll, muss die Betätigungsplatte 8 von einer die Revisi-
onsöffnung 6 abdeckenden Stellung in eine die Revisi-
onsöffnung 6 freigebende Stellung überführt werden. Da-
zu kann ein Nutzer beispielsweise mindestens einen
Saugnapf 28 an der Vorderseite der Betätigungsplatte
anbringen und die Betätigungsplatte 8 sodann translato-
risch von dem Einbaurahmen 4 weg zu sich hinziehen.
Die Vorsprünge 16 der Stege 14 der Betätigungsplatte
8 erreichen nach einer bestimmten translatorischen Be-
wegung (Verschiebung) den Anschlag der Führungen 18
des Einbaurahmens 4. Dieser Zustand ist in Fig. 2 dar-
gestellt.
[0033] Nachdem der Anschlag der Führungen 18 er-
reicht wurde, kann die Betätigungsplatte 8 um eine
Schwenkachse, welche im Wesentlichen horizontal ver-
läuft, nach unten hin geschwenkt werden. Die maximale
Drehung (Schwenkung) ist erreicht, wenn die Unterseite
bzw. untere Kante der Betätigungsplatte 8 an der Wand
anliegt. Hierdurch wird ein großer Teil der Revisionsöff-
nung 6 freigegeben, wodurch ein Zusatzstoff in Form von
Duftstoff und/oder Reinigungsmittel 12 in den Behälter
10 eingebracht werden kann. Diese Situation ist in Fig.
3 dargestellt.
[0034] Anschließend kann die Betätigungsplatte 8 wie-
der nach oben geschwenkt werden und durch ein nach-
folgendes Verschieben in Richtung des Einbaurahmens
4 in die Ausgangslage gebracht werden. Das Magnet-
verschlusselement 24 sorgt für eine Fixierung in dieser
Position. Dieser Zustand wird in Fig. 4 dargestellt.
[0035] Die Stege 14, die auch als Arme bezeichnet
werden können, sind länglich ausgebildet. Des Weiteren
sind die Stege 14 vorzugsweise biegeelastisch ausge-
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führt, so dass ihre Enden elastisch aufeinander zu be-
wegt werden können, um sie und damit die Betätigungs-
platte 8 von dem Einbaurahmen 4 lösen zu können.
[0036] Die jeweilige Führung 18 ist in dem in den Fi-
guren 1 bis 4 dargestellten Ausführungsbeispiel vorzugs-
weise im Wesentlichen U-förmig ausgebildet. Ihre die
beiden Schenkel verbindender Bogen, der als Anschlag
dient, ist der Vorderseite des Einbaurahmens 4 zuge-
wandt, während die Öffnung der U-förmigen Führung 18
dem Innenraum des Unterputzspülkastens 2 zugewandt
ist. Der in die Führung 18 eingreifende Vorsprung 16 des
Steges 14 ist in Form eines zylindrischen Zapfens aus-
gebildet. Die Länge des Steges 14 beträgt ein Vielfaches,
beispielsweise mehr als das 3-fache des Außendurch-
messers des Zapfens 16.
[0037] In Fig. 5 ist ein zweites Ausführungsbeispiel der
erfindungsgemäßen Betätigungsvorrichtung in einer
Schnittansicht dargestellt. Im Unterschied zu dem ersten
Ausführungsbeispielwird hier kein Saugnapf 28 als Griff
verwendet, sondern die Betätigungsplatte 8 weist an ih-
ren gegenüberliegenden Kanten, beispielsweise an der
oberen und der untern Kante jeweils einen Hinterschnitt
oder eine Einmuldung (Vertiefung) 26 auf. Die Hinter-
schnitte bzw. Einmuldungen (Vertiefungen) können dazu
genutzt werden, die Betätigungsplatte 8 durch eine trans-
latorische Bewegung von der Wand und damit von dem
Einbaurahmen 4 weg zu bewegen. Das Magnetver-
schlusselement 24 ist in diesem zweiten Ausführungs-
beispiel oberhalb der Revisionsöffnung 6 sowie oberhalb
der durch den Einbaurahmen 4 definierten Öffnung 5 an-
geordnet.
[0038] Die Stege 14 der Betätigungsplatte 8 weisen
bei dem in Fig. 5 dargestellten Ausführungsbeispiel Füh-
rungen 20 auf, mittels denen die Betätigungsplatte 8 an
Stiften 22, die an dem Einbaurahmen 4 ausgebildet sind,
gelagert ist. Die Betätigungsplatte 8 kann unter Nutzung
der Einmuldungen 26 bis zum Anschlagen des Stiftes 22
an dem hinteren schlaufenförmigen Ende der Führung
20 translatorisch von der Wand weg bewegt werden. Die-
ser Zustand ist in Fig. 5 dargestellt. Anschließend kann
die Betätigungsplatte 8 analog zu dem in Fig. 3 gezeigten
Ausführungsbeispiel nach unten geschwenkt werden
und der Behälter 10 mit Duftstoff und/und Reinigungs-
mittel 12 befüllt werden.
[0039] Die Stege 14 sind wiederum vorzugsweise bie-
geelastisch ausgeführt, so dass sich ihre Enden elastisch
aufeinander zu bewegen lassen, um sie und damit die
Betätigungsplatte 8 von dem Einbaurahmen 4 lösen zu
können.
[0040] Die Führung 20 ist bei dem in Fig. 5 dargestell-
ten Ausführungsbeispiel in Form eines Langlochs oder
einer Längsnut in dem an der Rückseite der Betätigungs-
platte 8 angeordneten bzw. angeformten Steg 14 aus-
gebildet. Der in die Führung 20 eingreifende Vorsprung
des Einbaurahmens 6 ist vorzugsweise in Form eines
zylindrischen Zapfens oder Stiftes 22 ausgebildet. Die
Länge des Langlochs bzw. der Längsnut kann ein Viel-
faches, beispielsweise mehr als das 3-fache oder 4-fa-

che des Außendurchmessers des Zapfens oder Stiftes
22 betragen.
[0041] Die Ausführung der Erfindung ist nicht auf die
in der Zeichnung skizzierte Konstruktion beschränkt.
Vielmehr sind zahlreiche Varianten denkbar, die auch
bei von der skizzierten Konstruktion abweichender Ge-
staltung von der in den beigefügten Ansprüchen ange-
gebenen Erfindung Gebrauch machen. Beispielsweise
können die Führungen 14 der Betätigungsplatte 8 bei
dem in den Figuren 1 bis 4 dargestellten Ausführungs-
beispiel entsprechend den in Fig. 5 gezeigten Führungen
ausgebildet werden, und umgekehrt.

Patentansprüche

1. Betätigungsvorrichtung für einen Unterputzspülkas-
ten (2) mit einem eine Öffnung (5) definierenden Ein-
baurahmen (4), der einer Revisionsöffnung (6) des
Unterputzspülkastens (2) zugeordnet ist, einer Be-
tätigungsplatte (8), die mindestens ein Bedienele-
ment zur Auslösung einer Wasserspülung aufweist,
und einem im Innenraum des Unterputzspülkastens
(2) anzuordnenden Behälter (10) zur Aufnahme ei-
nes Duftstoffes und/oder Reinigungsmittels (12),
wobei die Betätigungsplatte (8) an dem Einbaurah-
men (4) bewegbar gelagert ist, um einen Zugang zu
dem Behälter (10) zu ermöglichen und diesen mit
dem oder neuem Duftstoff und/oder Reinigungsmit-
tel (12) zu befüllen, wobei die Betätigungsplatte (8)
an ihrer Rückseite mindestens zwei voneinander be-
abstandete Stege (14) aufweist, mittels derer die Be-
tätigungsplatte (8) derart an dem Einbaurahmen (4)
gelagert ist, dass die Betätigungsplatte (8) zunächst
durch eine translatorische Bewegung und anschlie-
ßendes Schwenken von einer die Revisionsöffnung
(6) verschließenden Stellung in eine die Revisions-
öffnung (6) freigebende Stellung überführbar ist, da-
durch gekennzeichnet dass die Schwenkachse
der Betätigungsplatte (8) im Wesentlichen parallel
zu einer von dem Einbaurahmen (4) definierten Öff-
nungsebene verläuft.

2. Betätigungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der jeweilige Steg (14) an
seinem Ende mit einem Vorsprung (16) versehen
ist, der in eine an dem Einbaurahmen (4) vorgese-
hene Führung (18) eingreift.

3. Betätigungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der jeweilige Steg (14) eine
Führung (20) aufweist, in die ein an dem Einbaurah-
men (4) vorgesehener Stift (22) eingreift.

4. Betätigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schwenkachse der Betätigungsplatte (8) horizontal
verläuft.
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5. Betätigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Lage-
rung der Betätigungsplatte (8) in dem Einbaurahmen
(4) in Höhe der unteren Hälfte, bevorzugt in Höhe
des unteren Drittels, der durch den Einbaurahmen
(4) definierten Öffnung (5) angeordnet ist.

6. Betätigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Stege
(14) stoffschlüssig oder verrastbar mit der Betäti-
gungsplatte (8) verbunden sind.

7. Betätigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Betä-
tigungsplatte (8) und/oder der Einbaurahmen (4) mit
mindestens einem Magnetverschlusselement (24)
versehen sind.

8. Betätigungsvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass das Magnetverschlussele-
ment (24) in Höhe der oberen Hälfte, bevorzugt in
Höhe des oberen Drittels, der durch den Einbaurah-
men (4) definierten Öffnung (5) angeordnet ist.

9. Betätigungsvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Betätigungsplatte (8)
und/oder der Einbaurahmen (4) mit mindestens zwei
horizontal voneinander beabstandeten Magnetver-
schlusselementen (24) versehen sind, wobei die
mindestens zwei Magnetverschlusselemente (24)
an einer horizontalen Achse des Einbaurahmens (4),
vorzugsweise an der horizontalen Mittelachse des
Einbaurahmens (4), diagonal gespiegelt angeordnet
sind.

10. Betätigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Betä-
tigungsplatte (8) lösbar an dem Einbaurahmen (4)
gelagert ist.

11. Betätigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Stege
(14) biegeelastisch ausgeführt sind, so dass ihre En-
den elastisch aufeinander zu bewegbar sind, um die
Stege (14) und damit die Betätigungsplatte (8) von
dem Einbaurahmen (4) lösen zu können.

Claims

1. Actuating device for an in-wall cistern (2) comprising
a mounting frame (4) which defines an opening (5)
and which is assigned to a maintenance opening (6)
of the in-wall cistern (2), an actuating plate (8) which
has at least one operating element for triggering a
water flush, and a container (10) to be arranged in
the interior of the in-wall cistern (2) for accommodat-
ing an odorant and/or cleaning agents (12), wherein

the actuating plate (8) is movably mounted on the
mounting frame (4) in order to facilitate access to the
container (10) and to fill the same with the or new
odorant and/or cleaning agents (12), wherein the ac-
tuating plate (8) has on its rear side at least two struts
(14) spaced apart from each other and by means of
which the actuating plate (8) is mounted on the
mounting frame (4) in such a way that the actuating
plate (8) is transferable from a position closing the
maintenance opening (6) into a position releasing
the maintenance opening (6) by an initial translation-
al movement and subsequent pivot, characterized
in that the pivot axis of the actuating plate (8) ex-
tends essentially parallel to an opening plane defined
by the mounting frame (4).

2. Actuating device according to claim 1, character-
ized in that each strut (14) is provided on its end
with a projection (16), which engages into a guide
(18) provided on the mounting frame (4).

3. Actuating device according to claim 1, character-
ized in that each strut (14) has a guide (20) into
which a pin (22) provided on the mounting frame (4)
engages.

4. Actuating device according to any one of claims 1 to
3, characterized in that the pivot axis of the actu-
ating plate (8) extends horizontally.

5. Actuating device according to any one of claims 1 to
4, characterized in that the mounting of the actu-
ating plate (8) in the mounting frame (4) is arranged
at the height of the bottom half, preferably at the
height of the bottom third of the opening (5) defined
by the mounting frame (4).

6. Actuating device according to any one of claims 1 to
5, characterized in that the struts (14) are integrally
bonded or latchably connected to the actuating plate
(8).

7. Actuating device according to any one of claims 1 to
6, characterized in that the actuating plate (8)
and/or the mounting frame (4) is/are provided with
at least one magnetic closing element (24).

8. Actuating device according to claim 7, character-
ized in that the magnetic closing element (24) is
arranged at the height of the top half, preferably at
the height of the top third of the opening (5) defined
by the mounting frame (4).

9. Actuating device according to claim 7, character-
ized in that the actuating plate (8) and/or the mount-
ing frame (4) is/are provided with at least two mag-
netic closing elements (24) spaced horizontally apart
from each other, wherein the at least two magnetic
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closing elements (24) are arranged diagonally mir-
rored on a horizontal axis of the mounting frame (4),
preferably on the horizontal center axis of the mount-
ing frame (4).

10. Actuating device according to any one of claims 1 to
9, characterized in that the actuating plate (8) is
detachably mounted on the mounting frame (4).

11. Actuating device according to any one of claims 1 to
10, characterized in that the struts (14) are de-
signed to be bendably elastic so that their ends can
be moved elastically toward one another in order to
be able to release the struts (14) and thus the actu-
ating plate (8) from the mounting frame (4).

Revendications

1. Dispositif d’actionnement pour un réservoir de chas-
se d’eau encastré (2) doté d’un cadre de montage
(4), qui, définissant une ouverture (5), est associé à
une ouverture de visite (6) pour le réservoir de chas-
se d’eau encastré (2), d’une plaque d’actionnement
(8), qui présente au moins un élément d’actionne-
ment pour le déclenchement d’une chasse d’eau, et
d’un conteneur (10), qui, devant être intégré à l’inté-
rieur du réservoir de chasse d’eau encastré (2), est
destiné à recevoir une matière odorante et/ou un pro-
duit de nettoyage (12), sachant que la plaque d’ac-
tionnement (8) est montée sur le cadre de montage
(4) de manière à pouvoir être déplacée afin de per-
mettre un accès au conteneur (10) et de remplir celui-
ci avec la ou une nouvelle matière odorante et/ou un
nouveau produit de nettoyage (12), sachant que la
plaque d’actionnement (8) est dotée, sur sa face ar-
rière, d’au moins deux pattes (14) distancées l’une
de l’autre, au moyen desquelles la plaque d’action-
nement (8) est montée sur le cadre de montage (4)
de manière à ce que la plaque d’actionnement (8)
puisse être amenée, d’abord par un mouvement
translatoire et ensuite par un pivotement, d’une po-
sition de fermeture de l’ouverture de visite (6) à une
position de libération de l’ouverture de visite (6) ca-
ractérisé en ce que l’axe de pivotement de la plaque
d’actionnement (8) s’étend essentiellement parallè-
lement à un plan d’ouverture, qui est défini par le
cadre de montage (4).

2. Dispositif d’actionnement selon la revendication 1,
caractérisé en ce que chacune des pattes (14) est
pourvue à son extrémité d’une saillie (16) qui s’en-
gage dans un dispositif de guidage (18) prévu sur le
cadre de montage (4) .

3. Dispositif d’actionnement selon la revendication 1,
caractérisé en ce que chacune des pattes (14) pré-
sente un dispositif de guidage (20), dans lequel s’en-

gage un ergot (22), qui est prévu sur le cadre de
montage (4).

4. Dispositif d’actionnement selon l’une des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé en ce que l’axe de pivote-
ment de la plaque d’actionnement (8) s’étend hori-
zontalement.

5. Dispositif d’actionnement selon l’une des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce que le montage de la
plaque d’actionnement (8) dans le cadre de montage
(4) est situé à la hauteur de la moitié inférieure, de
préférence à la hauteur du tiers inférieur de l’ouver-
ture (5) définie par le cadre de montage (4).

6. Dispositif d’actionnement selon l’une des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce que les pattes (14)
sont reliées à la plaque d’actionnement (8) par
liaison de matière ou par enclenchement.

7. Dispositif d’actionnement selon l’une des revendica-
tions 1 à 6, caractérisé en ce que la plaque d’ac-
tionnement (8) et/ou le cadre de montage (4) sont
dotés d’au moins un élément de fermeture magné-
tique (24).

8. Dispositif d’actionnement selon la revendication 7,
caractérisé en ce que l’élément de fermeture ma-
gnétique (24) est disposé à la hauteur de la moitié
supérieure, de préférence à la hauteur du tiers su-
périeur de l’ouverture (5) qui est définie par le cadre
de montage (4).

9. Dispositif d’actionnement selon la revendication 7,
caractérisé en ce que la plaque d’actionnement (8)
et/ou le cadre de montage (4) sont pourvus d’au
moins deux éléments de fermeture magnétiques
(24), distancés horizontalement l’un de l’autre, sa-
chant que les au moins deux éléments de fermeture
magnétiques (24) sont disposés diagonalement ré-
fléchis, sur un axe horizontal du cadre de montage
(4), de préférence sur l’axe central, horizontal du ca-
dre de montage (4).

10. Dispositif d’actionnement selon l’une des revendica-
tions 1 à 9, caractérisé en ce que la plaque d’ac-
tionnement (8) est montée de manière amovible sur
le cadre de montage (4).

11. Dispositif d’actionnement selon l’une des revendica-
tions 1 à 10, caractérisé en ce que les pattes (14)
sont de conception élastiquement flexible, de ma-
nière à ce que leurs extrémités puissent être dépla-
cées l’une sur l’autre et que les pattes (14) et, de ce
fait, la plaque d’actionnement (8) puissent être dé-
tachées du cadre de montage (4).
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